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Datenschutzkonzept zur  
Videoüberwachung im Tennisstüberl 

1 Zweck der Videoüberwachung 
Die Videoüberwachung dient ausschließlich folgenden Zwecken: 

• Präventiver Schutz vor Einbrüchen, Sachbeschädigungen und Vandalismus 

• Beweissicherung im Falle eines strafrechtlich relevanten Vorfalls 

• Unterstützung der Polizei bei der Täteridentifikation 

Eine Überwachung zur Kontrolle von Mitgliedern oder Gästen findet nicht statt. 

2 Rechtsgrundlage 
Die Verarbeitung erfolgt auf Basis von: 

• Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (berechtigtes Interesse) 

• § 12 DSG (Datenschutzgesetz Österreich) 

Das berechtigte Interesse des Vereins besteht im Schutz des Vereinsvermö-
gens, der Räumlichkeiten und der Mitglieder vor strafbaren Handlungen. 

3 Beschreibung des überwachten Bereichs 

Überwacht werden ausschließlich folgende Bereiche des Aufenthaltsraums 

des Tennisstüberl: 

• Hauptzugangstür  

• Holzkasse 

• Aufgang zur Tennishalle 

• Zugang zu den Umkleiden und zur Küche 
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Nicht überwacht werden: 

• Andere Räumlichkeiten, wie Umkleiden und Sanitärräume und die Küche 

• Die beiden längeren Tischreihen, die als Stammtisch und für Besprechun-

gen dienen.  

Die Kamera ist demzufolge so ausgerichtet, dass sicherheitsrelevante Berei-

che erfasst werden. 

4 Speicherdauer 
Die Aufnahmen werden nur so lange gespeichert, bis der beabsichtigte Zweck 
erfüllt ist.  

Das Tennisstüberl wird von Vereinsverantwortlichen nicht täglich aufgesucht. 
Ein Einbruch oder Einbruchsversuch ist von anderen Mitgliedern bzw. Gästen 
möglicherweise nicht unmittelbar erkennbar.  

Aus diesem Grund erfolgt eine Löschung nach 72 Stunden. Diese Speicher-
dauer ist von Datenschutzbehörden für Vereinsräume allgemein anerkannt.  

5 Aufzeichnungszeit 
Um dem Zweck der Aufzeichnung zu erfüllen, reicht es aus, die Videoaufzeich-
nungen auf die Zeiten zu begrenzen, in denen sich im Tennisstüberl keine oder 
nur wenige Personen aufhalten. Diese sind wie folgt festgelegt: 

01.04.-31.10.:   Mo-Fr:     21.00 bis 08.00 Uhr 
   Sa/So:  19.00 bis 08.00 Uhr 

01.11.-31.03.: Mo-So: 19.00 bis 08.00 Uhr  

6 Technische und organisatorische Maßnahmen (TOMs) 

• Einen Zugriff auf die Aufnahmen erhalten nur die Obfrau/der Obmann und 

das für die Einrichtung und den laufenden Betrieb zuständige Mitglied des 

Bau- und Technikausschusses. 
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• Der Zugriff erfolgt ausschließlich über passwortgeschützte Benutzerkonten. 

• Es erfolgt eine verschlüsselte Speicherung. 

• Keine Weitergabe an Dritte außer Polizei, Staatsanwaltschaft oder Versiche-

rungen im Schadensfall 

• Automatische Löschung nach 72 Stunden 

• Keine Cloud-Speicherung 

• Keine Tonaufzeichnung 

7 Hinweisschild 
Vor Betreten des überwachten Bereichs wird ein deutlich sichtbares Hinweis-
schild angebracht. Dieses enthält: 

• Hinweis auf Videoüberwachung 

• Verantwortlichen Verein 

• Zweck 

• Kontaktadresse 

• Verweis auf Betroffenenrechte 

8 Betroffenenrechte 
Betroffene Personen haben folgende Rechte gemäß DSGVO: 

• Auskunft 

• Löschung (sofern keine gesetzlichen Gründe entgegenstehen) 

• Einschränkung der Verarbeitung 

• Widerspruch 

• Beschwerde bei der Datenschutzbehörde 

Zuständige Behörde: 
Österreichische Datenschutzbehörde 
Barichgasse 40-42, 1030 Wien 
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9 Datenschutzbeauftragter 
Die Obfrau/der Obmann nimmt im Verein auch die Funktion der/des Daten-
schutzbeauftragten wahr. 

10 Dokumentation im Verarbeitungsverzeichnis 
Die Videoüberwachung wird im DSGVO-Verarbeitungsverzeichnis des Vereins 
eingetragen. 

11 Interne Verantwortlichkeiten 

• Obfrau/Obmann: Gesamtverantwortung 

• IT-Verantwortlicher: Betrieb der Kamera, Zugriffskontrolle 

Alle Verantwortlichen werden jährlich über Datenschutz und Zweckbindung in-
formiert. 

12 Evaluierung 
Das Konzept wird jährlich überprüft, insbesondere: 

• Angemessenheit der Speicherzeiten und -dauer 

• Kameraausrichtung 

• Technische Maßnahmen 

• Beschwerden oder Vorfälle 

13 Inkrafttreten  
Dieses Datenschutzkonzept tritt mit Beschluss des Vorstandes in Kraft. 

Änderungen und Ergänzungen bedürfen eines Vorstandsbeschlusses. 


